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Antwort

Landesregierung
GroBle Anfrage vom 31.07.2025

Volker Richter (AfD), Gerhard Birsch (AfD), Arno Enners (AfD),
Robert Lambrou (AfD) und Dr. Frank Grobe (AfD)

»Facharztmangel fiir Kleinkinder - Wieso nehmen Fachérzte oftmals keine
Kleinkinder als Patienten an?*

Drucksache 21/2484

Vorbemerkung Fragesteller:

Eltern von Kleinkindern berichten zunehmend davon, dass es schwierig oder gar unmdglich ist,
fiir ihre Kinder einen zeitnahen Termin bei Fachdrztinnen oder Fachirzten zu bekommen.
Besonders problematisch ist, dass viele Facharztpraxen entweder keine Kleinkinder aufnehmen
oder gezielt ablehnen - mit teils gravierenden Folgen fiir die frithzeitige Diagnostik und
Behandlung chronischer oder akuter Erkrankungen. Dieses Problem betrifft insbesondere Fach-
bereiche wie HNO, Dermatologie, Augenheilkunde, Neurologie oder Kinderpsychologie, in
denen es keine klare Abgrenzung zwischen ,,padiatrischer” und ,,allgemeiner“ Versorgung gibt.
Familien stehen hiufig vor dem Dilemma, zwischen monatelangen Wartezeiten, langen Anfahrts-
wegen oder dem Verzicht auf notwendige Behandlungen entscheiden zu miissen. Angesichts der
besonderen Schutzbediirftigkeit von Kindern ist es nicht hinnehmbar, dass sie bei der fachirzt-
lichen Versorgung strukturell benachteiligt sind. Die Landesregierung trigt Mitverantwortung fiir
die Sicherstellung einer flichendeckenden Versorgung - auch im Bereich der Facharztbehandlung
fiir Kinder. Bisher ist nicht erkennbar, dass das Land dem zunehmenden Versorgungsdruck mit
einer klaren Strategie begegnet. Stattdessen bleiben viele Familien mit dem Problem allein.

Vorbemerkung der Ministerin fiir Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege:

»,Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“ - alle medizinischen Fachkrifte, die vorwiegend
Kinder- und Jugendliche behandeln, werden nicht miide, darauf immer wieder hinzuweisen. Der
wachsende Kinderkorper hat spezifische physiologische und psychologische Bediirfnisse, die eine
angepasste medizinische Versorgung erfordern. Das betrifft einerseits die Beurteilung und
Therapie von Krankheiten aber andererseits auch die Kommunikation und den Umgang mit den
kleinen Patientinnen und Patienten und ihren Eltern, denn - auch das unterscheidet die
Behandlung von Kindern von der Behandlung Erwachsener — die Familie ist immer als Partner in
der Versorgung zu sehen.

Aus diesen Griinden ist eine addquate, altersspezifische und bedarfsgerechte medizinische Ver-
sorgung von Kindern essentiell. Diese umfasst auch den Einsatz von entsprechend qualifiziertem
Fachpersonal. Zustindig fiir die Sicherstellung der ambulanten Versorgung - auch der
spezialisierten Versorgung von Kindern - ist die Kassenirztliche Vereinigung Hessen (KVH).
Nach Auskunft der KVH behandeln iiber 90 Prozent der allgemeinen fachirztlichen Praxen wie
beispielsweise Augendrztinnen und Augendrzte, HNO-Arztinnen und HNO-Arzte oder
Dermatologinnen und Dermatologen auch Kinder unter sechs Jahren. Diese Fachirzteschaft ist in
Hessen flichendeckend verteilt, sodass insgesamt eine ausgewogene fachirztliche Versorgungs-
lage fiir Kinder festgestellt werden kann.

Wichtig ist, dass Eltern die Lotsenfunktion der Kinder- und Jugendirzte nutzen, die mit einer
»qualifizierten Uberweisung®“ zum entsprechenden Facharzt einhergeht.

Die bundesweite Beplanung der Arztinnen und Arzte sowie Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten erfolgt auf der Grundlage der sogenannten Bedarfsplanungs-Richtlinie, die den
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Stand der ambulanten vertragsirztlichen Versorgung abbildet und dariiber hinaus einen bundes-
einheitlich verbindlichen Rahmen zur Bestimmung der Arztzahlen festlegt, die fiir eine bedarfs-
gerechte Versorgung der Bevolkerung bendtigt werden.

Dariiber hinaus ist Kindergesundheit auch Schwerpunktthema der Sitzung des Pakts fiir Gesund-
heit der Landesregierung am 06.11.2025. Dort wird der ,,Aktionsplan Kindermedizin® beraten,
der einen Beitrag zur Zukunftssicherung der stationdren wie ambulanten Versorgung von Kindern
und Jugendlichen leisten soll.

Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Grofie Anfrage wie folgt:

Frage 1 =~ Wie hoch ist der Anteil der hessischen Facharztpraxen (zum Beispiel HNO, Dermatologie, Augen-
heilkunde, Neurologie, Kinderpsychologie), die Kinder unter sechs Jahren behandeln?

Zur Beantwortung der Frage wird auf Anlage 1 verwiesen. Der Sicherstellungsauftrag fiir die
ambulante vertragsirztliche Versorgung liegt bei der KVH (§ 75 SGB V). In der von der KVH
erstellten Ubersicht ist die Anzahl der Arztpraxen je Facharztgruppe aufgefiihrt sowie die Anzahl
an Praxen, in denen Kinder unter sechs Jahren behandelt werden. Die Auswertung basiert auf
Abrechnungsdaten der KVH.

Frage 2  Wie viele Fachérztinnen und Fachdrzte in Hessen verfiigen iiber eine spezifische Qualifikation fiir
die Behandlung von Kleinkindern, ohne Kinderirzte zu sein?

Die bundesweit geltende Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) regelt verbindlich die Anzahl und Bezeichnung der beplanten Arztgruppen. Nach der
Richtlinie wird nur die Arztgruppe der Kinder- und Jugendérzte unterschieden. Diese kann haus-
und fachérztlich titig werden.

Die arztliche Qualifizierung generell erfolgt grundsatzlich durch Weiterbildungen (Facharzt-
bezeichnungen), Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen.

Wie die KVH hierzu mitteilt, regeln die Weiterbildungsordnung fiir Arztinnen und Arzte und die
Weiterbildungsordnung fiir Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verbindlich, welche
arztlichen und psychotherapeutischen Weiterbildungsabschliisse erworben werden kénnen - ein-
schlieBlich der umfassenden Vorgaben zu Inhalt, Dauer, Kompetenzen und Nachweisen.

Innerhalb der Spezialisierung auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen seien neben dem
Fachgebiet Kinder- und Jugendmedizin ebenfalls die Fachgebietsbezeichnungen Kinder- und
Jugendchirurgie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder und Jugendpsychotherapie, Kinder- und
Jugendphoniatrie sowie Kinder- und Jugendpddaudiologie mdglich. Die Weiterbildungsordnung
fiir Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ermdglichten ebenfalls eine Spezialisierung auf
das Gebiet der Psychotherapie fiir Kinder und Jugendliche.

Dariiber hinaus sind im Rahmen einer Weiterbildung sowohl Schwerpunkte als auch Zusatz-
weiterbildungen mdglich. Die pédiatrischen Schwerpunktbezeichnungen sowie Zusatzweiter-
bildungen konnten weitestgehend ausschlieflich von Kinder- und Jugendmedizinern erworben
werden. Entsprechend ist es anderen Fachérzten sowie Fachirztinnen nicht moglich, diese
Weiterbildung abzuschliefien.

Ausnahmen bilden hier der Schwerpunkt Kinder- und Jugendradiologie, der von Fachérztinnen
und Fachirzten fiir Radiologie erworben werden kann, sowie die Zusatz-Weiterbildungen
»Kinder- und Jugend-Orthopéadie“ sowie ,,Spezielle Kinder- und Jugend-Urologie“, welche aus-
schlieBlich Fachérztinnen und Fachdrzten fiir Orthopédie und Unfallchirurgie oder Fachdrztinnen
und Fachirzten fiir Kinder- und Jugendchirurgie beziehungsweise letztgenannte Weiterbildung
Fachérztinnen und Fachérzten fiir Kinder- und Jugendchirurgie oder Fachérztinnen und Fach-
arzten fiir Urologie vorbehalten ist.

Kinder- und Jugendmediziner kénnen die Schwerpunkte Kinder- und Jugend-Hamatologie und
-Onkologie, Kinder- und Jugend-Kardiologie, -Neonatologie und -Neuropidiatrie erwerben.
Dariiber hinaus sind die Zusatzbezeichnungen Kinder- und Jugend-Endokrinologie und
-Diabetologie, Kinder- und Jugend-Gastroenterologie, Kinder- und Jugend-Nephrologie, Kinder-
und Jugend-Pneumologie, Kinder- und Jugend-Rheumatologie moglich.

Den von der KVH zur Verfiigung gestellten Tabellen (Anlagen 1 bis 3) kann eine Darstellung der
padiatrischen Versorgung durch Kinderarztinnen und Kinderirzte und auch durch die weiteren
oben aufgefiihrten Fachérztinnen und Fachirzte mit entsprechender Schwerpunkt- oder Zusatz-
bezeichnung entnommen werden.
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Die weiteren Fachgebiete wie beispielsweise Fachérztinnen und Fachérzte fiir Augenheilkunde
konnten zwar ebenfalls Kinder und Jugendliche behandeln, jedoch gibt es hierfiir keine speziellen
Fachgebietsbezeichnungen sowie keine spezielle Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnungen. Vor
diesem Hintergrund wurde auf die Darstellung dieser Arztgruppen verzichtet.

Frage 3 ~ Welche Regionen in Hessen weisen nach Kenntnis der Landesregierung eine angespannte Ver-
sorgungslage bei der fachirztlichen Betreuung von Kleinkindern auf?

Frage4  Wie bewertet die Hessische Landesregierung die gesundheitlichen und entwicklungsbezogenen
Risiken, die sich aus dem Mangel an fachirztlicher Betreuung fiir Kleinkinder ergeben?

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Anlage 1 zeigt, dass im Jahr 2024 iiber 90 Prozent der allgemeinen fachérztlichen Praxen wie
beispielsweise Augenérztinnen und Augenérzte, HNO-Arztinnen und HNO-Arzte oder Dermato-
loginnen und Dermatologen Kinder unter sechs Jahren behandelt haben.

Im Ubrigen wird hierzu auf die Vorbemerkung verwiesen.

Frage 5  Wie schitzt die Hessische Landesregierung die Problematik der Unterversorgung von Arzten in
landlichen Gebieten im Vergleich zu grofien Stidten ein?

Frage 6  Wie schitzt die Hessische Landesregierung die Problematik der Uberversorgung von Arzten in
grofien Stidten im Vergleich zu l4ndlichen Gebieten ein?

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Nach § 101 Abs. 1 Satz 3 SGB V liegt eine Uberversorgung vor, wenn der Versorgungsgrad in
einem Planungsbereich bei {iber 110 Prozent liegt. Unterversorgung ist laut § 29 der Bedarfs-
planungs-Richtlinie zu priifen, wenn der Versorgungsgrad bei unter 75 Prozent liegt.

Nach dem aktuellen Beschluss des zustindigen Landesausschusses der Arzte und Krankenkassen
in Hessen (§ 90 SGB V) vom 24.04.2025 liegt mit Arztstand 01.03.2025 in 19 von 26 Planungs-
bereichen eine Uberversorgung im Bereich der pidiatrischen Versorgung vor. Der Versorgungs-
grad liegt entsprechend bei iiber 110 Prozent.

GemiB dem oben genannten Beschluss sind sieben Planungsbereiche partiell gedffnet. Das
bedeutet, dass zusitzliche Zulassungen moglich sind, insgesamt 13 Versorgungsauftriage verteilt
auf die sieben Planungsbereiche. Nach Mitteilung der KVH konnten fiinf dieser Versorgungsauf-
trige in der Zeit seit dem Beschluss bereits vergeben werden.

Eine Unterversorgung oder drohende Unterversorgung sei nach Angaben der KVH fiir keinen
Planungsbereich innerhalb der kinder- und jugendirztlichen Versorgung festgestellt worden.

Die kinder- und jugendérztliche Versorgung hat in den letzten Jahren zudem eine deutliche
Starkung erfahren. Hintergrund hierfiir ist eine Weiterentwicklung der Bedarfsplanungs-Richtlinie
im Jahr 2019. Im Zuge dessen kam es zu Anpassungen der Verhiltniszahlen innerhalb der Arzt-
gruppe der Kinder- und Jugendirzte. So wurden die Verhéltniszahlen um durchschnittlich
25 Prozent gesenkt, das heiit dadurch ergaben sich im Bereich der Arztgruppe der Kinder- und
Jugendirzte partielle Offnungen im Umfang von 43,50 Versorgungsauftrigen. Nach Aus-
schreibung der partiellen Offnungen konnten diese laut der KVH zum gréBten Teil bereits im Jahr
2020 vergeben werden.

Frage 7  Welche konkreten MaBnahmen ergreift die Hessische Landesregierung, um bestehende Ver-
sorgungsungleichgewichte zwischen Stadt und Land zu beheben?

Zur weiteren Sicherstellung einer hessenweit gleichmiBigen Versorgung gibt es FordermaB-
nahmen der KVH sowie der Landesregierung.

Seit dem 01.01.2017 werden alle Férdermanahmen, die aus dem sogenannten Strukturfonds nach
§ 105 SGB V finanziert werden, iiber die Sicherstellungsrichtlinie (SiRiLi) der KVH abgebildet.
Der Strukturfonds wird jeweils halftig von den Krankenkassen und der KVH gefiillt.

Die Sicherstellungsrichtlinie enthdlt FérdermaBnahmen wie eine Honorarumsatzgarantie zum
Praxisstart, die Ubernahme von Umzugs- oder Kinderbetreuungskosten, eine Ansiedlungs-
forderung sowie die Forderung von Hospitationen. Das Forderpaket der KVH als Sicherstellungs-
verantwortliche hat Vorbildcharakter. Des Weiteren teilt die KVH mit, in Kooperation mit ver-



4 Hessischer Landtag - 21. Wahlperiode - Drucksache 21/3083

schiedenen Gesundheitsakteuren dariiber hinausgehende MaBnahmen zu ergreifen, wie die
Weiterbildungsverbiinde, das Griinder- und Abgeberforum oder die Famulaturforderung speziell
fiir landliche Regionen.

Zur Sicherung des medizinischen Nachwuchses wurden zudem eigene Kampagnen seitens der
KVH aufgelegt, um angehende Arztinnen und Arzte fiir eine Tétigkeit im ambulanten Sektor und
die spitere Niederlassung in eigener Praxis auch und vor allem auBerhalb der groBen, stddtischen
Zentren zu begeistern.

Arztinnen und Arzte, die sich im lindlichen Riumen niederlassen mochten, werden durch die
Landesregierung im Rahmen der Richtlinie zur Forderung der gesundheitlichen Versorgung ins-
besondere in lindlichen Riumen unterstiitzt. Nach dieser Richtlinie konnen Arztinnen und Arzte,
die eine Arztpraxis iibernechmen oder neugriinden, eine Fdrderung von bis zu 60 Prozent
Forderung fiir Einrichtungsgegenstidnde oder Gerétschaften bekommen.

Ein zentrales Element der von der Landesregierung ergriffenen Mafnahmen zur Verbesserung
der arztlichen Versorgung in lindlichen Ridumen ist die Landarztquote. Hierbei werden jahrlich
bis zu 6,5 Prozent der Medizinstudienplitze an hessischen Universititen gezielt an Bewerberinnen
und Bewerber vergeben, die sich im Gegenzug verpflichten, nach Abschluss ihres Studiums und
der Facharztweiterbildung in den Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Innere Medizin oder
Kinder- und Jugendmedizin fiir mindestens zehn Jahre in einem unterversorgten Gebiet titig zu
werden. Der Zugang erfolgt liber ein zweistufiges Auswahlverfahren mit Schwerpunkt auf der
personlichen und fachspezifischen Eignung. Die Mafnahme soll damit gezielt zur Verbesserung
der haus- und kinderérztlichen Versorgung im landlichen Raum und zur Verringerung bestehender
Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und Land beitragen.

Im aktuellen Regierungsprogramm hat die Landesregierung auBerdem festgehalten, einen
»Aktionsplan Kindermedizin“ zu unterstiitzen, in dem die Kinder- und Jugendmedizin erstmals
in ihrer Gesamtheit systematisch betrachtet wird — von der Geburt bis ins Jugendalter, von der
Prévention iiber die Arzneimittel- und Akutversorgung bis hin zur psychosozialen Gesundheit. Er
verfolgt das Ziel, im Gesundheitswesen die Generationengerechtigkeit langfristig zu férdern, um
gerade in einer alternden Gesellschaft die Belange von Kindern und Jugendlichen zu stirken. Der
Aktionsplan Kindermedizin soll in der nichsten Sitzung des Pakts fiir Gesundheit Hessen beraten
werden, vergleiche auch Vorwort.

Das HMFG hat gemeinsam mit den relevanten Akteuren des Gesundheitswesens in Hessen den
oben genannten Pakt fiir Gesundheit geschlossen. Es handelt sich dabei um eine Austausch- und
Dialogplattform, um gemeinsam die zahlreichen wichtigen und komplexen Gesundheitsthemen zu
diskutieren und gemeinsame Strategien zu entwickeln.

Frage 8  Welche MaBnahmen verfolgt die Hessische Landesregierung mit dem Ziel, Wartezeiten in der
ambulanten &rztlichen Versorgung in Hessen zu vereinheitlichen?

Der Sicherstellungsauftrag fiir die ambulante vertragsirztliche Versorgung liegt bei der KVH
(§ 75 SGB V).

GemaifB Vorgabe der Kassenirztlichen Vereinigungen konnen gesetzlich Krankenversicherte iiber
deren Terminservicestellen (TSS) unter der Rufnummer 116 117 einen Facharzttermin vermittelt
bekommen, wenn sie selbst keinen zeitnahen Termin in einer Arztpraxis erhalten und als dringlich
eingestuft sind. Dies gilt auch fiir Haus-, Kinder- und Jugendirztinnen und -drzte. Die TSS ver-
mittelt hier dringende Termine und Termine fiir Friiherkennungsuntersuchungen (U-Unter-
suchungen). Die maximale Wartezeit auf einen von der Terminservicestelle vermittelten Behand-
lungstermin ist bundesgesetzlich normiert. GeméB § 75 Abs. 1a S.3 Nr.1 SGB V ist Versicherten
innerhalb einer Woche ein Behandlungstermin zu vermitteln.

Frage 9  Welche Rolle spielt nach Einschidtzung der Hessischen Landesregierung die Vergiitungsstruktur der
gesetzlichen Krankenkassen bei der Entscheidung von Facharztpraxen, keine Kleinkinder zu
behandeln?

Hierzu wird zunéchst nach oben auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

Im Ubrigen geht die KVH davon aus, dass die Entscheidung der einzelnen Arztin beziehungsweise
des einzelnen Arztes rein fachlich getroffen wird. Aus gutem Grund gibt es spezialisierte Kinder-
und Jugendmedizinerinnen und -mediziner, die in den Besonderheiten der Behandlung von
Kindern unter sechs Jahren ausgebildet sind.
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Frage 10 Wie bewertet die Hessische Landesregierung die rechtliche Situation, dass gesetzlich zugelassene
Facharztpraxen Kinder pauschal ablehnen diirfen?

Frage 11 Halt die Hessische Landesregierung eine Klarstellung im SGB V fiir erforderlich, um Kinder
kiinftig besser vor einer pauschalen Ablehnung durch Facharztpraxen zu schiitzen?
Die Fragen 10 und 11 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Unabhiéngig vom Alter der zu behandelnden Person muss - auch und gerade zum Wohle der
Patientin oder des Patienten - gewidhrleistet sein, dass nur der Arzt oder die Arztin die Behandlung
vornimmt, der oder die die entsprechende Qualifikation hat.

Es kann nicht im Interesse von Kindern sein, von Personen behandelt zu werden, die nicht ent-
sprechend altersspezifisch ausgebildet sind.

In medizinischen Notféllen darf selbstverstindlich auch Kindern eine Behandlung nie verweigert
werden.

Frage 12 Welche Konsequenzen zieht die Hessische Landesregierung aus einer angespannten Versorgungs-
lage bei der fachdrztlichen Betreuung von Kleinkindern?

Frage 13  Welche politischen Schlussfolgerungen zieht die Hessische Landesregierung aus diesen Risiken fiir
die zukiinftige Versorgungsplanung?

Frage 14 Welche MaBnahmen hat die Hessische Landesregierung bisher ergriffen, um die Versorgung von
Kleinkindern im fachérztlichen Bereich zu verbessern?

Frage 15 Warum gibt es bislang kein landesweites Handlungskonzept zur Verbesserung der fachirztlichen
Versorgung von Kleinkindern?

Frage 16 Plant die Hessische Landesregierung eine politische Initiative auf Bundesebene, um in diesem
Bereich Verbesserungen zu erreichen?

Die Fragen 12 bis 16 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Hierzu wird auf die Antworten zu den Fragen 1, 5 und 6 verwiesen.

Frage 17 Wie unterstiitzt das Land Hessen die Einrichtung von interdisziplindren Versorgungszentren oder
kinderfreundlichen fachérztlichen Schwerpunktpraxen - insbesondere im ldndlichen Raum?

Hierzu wird auf die Antwort zur Frage 7 verwiesen. Die darin genannte MaBnahme richtet sich
an alle Arztinnen und Arzte unabhingig von ihrer Fachrichtung.

Frage 18 Welche Rollen spielen digitale Versorgungsangebote (zum Beispiel Videosprechstunden, tele-
medizinische Konsile) in der fachérztlichen Versorgung von Kleinkindern in Hessen?

Welche digitalen Versorgungsangebote genutzt werden, obliegt den Vertragsirztinnen und
Vertragsarzten.

Von der KVH wird zum Beispiel eine Videosprechstunde fiir kranke Kleinkinder angeboten, um
den Eltern - besonders bei akuten Erkrankungen - den Weg in eine Bereitschaftsdienstzentrale
Zu ersparen.

Frage 19 Inwiefern fordert die Hessische Landesregierung entsprechende digitale Versorgungsprojekte aktiv?

Die Landesregierung fordert den Aufbau telemedizinischer intersektoraler Gesundheitsnetzwerke.
Eine Forderung von Sachausgaben zur Hard- und Software im Rahmen der Foérderbedingungen
ist moglich.

Wiesbaden, 24. Oktober 2025
Diana Stolz

Anlagen



%G.'€6 0cT 82T uabojoin
%G6'TC 6 1174 usinadelayiziowyods
%I8'YT 14 12 uabojorewnayy
%€2'69 8T 92 Jauizipaweyay
%S2'G8 Zs T9 uabojoipey
%/.9'TS 1€ 09 uabojownaud
%00°00T 0T 0T uabojoipneped/iareiuoyd
%16 192 26¢ uapedoyuQ
%2885 0C ve JauizipawuespinN
%00°0L 89T ove uabiniyd/-oinaN
%6.'8 yx4 10€ Ja1e1Y2ASd ‘uabojoinaN ‘s1zieusriaN
%G5'62 €T 144 uabojoiydan
%8T'8S z€ o1} uabInIyosIy2ISaD ‘-1ajaly ‘-puniy
%2978 S8 g9 JarelyoAsdpuabnr pun -iapury]
%G9°'LT ST G8 (niseaur 1yoiu) uabojoipreyy
%EE'EE €T 6E (niseaur) uaBojolprey
%CT'vE 6¢ G8 dS auyo uajsiuisiu]
%29'v8 1T €T J19ynausbuewny
%00°‘00T 88T 88T 81Z1y-ONH
%16'86 28T 78T 9izreineH
%0002 8 (0% uabojoyup/uabojoreweH
%€E6'07 Zte 81§ uabojoxeuio
%ve‘0C 4" 65 uabojoislusonses
%EE'EE 4 9 uabojounsjopul
%GT'86 [Ar4 9T¢ 9)1zreusabny
%0.‘8 Z €C uabojoibuy
%.9'9 0L 0ST uajsisayiseuy

uaiyer 9 Jaun Japury
Bun|pueyag 1w uaxeld |yezuy

uaxe.dizly |yezuy addnibiziy

|IBIUY

20z lyelsbunuyosiqy
BunisiaT Jap 1861 IND J8po 1reUaSSEY JNe BunyurIyISUIg auIey
1ey 1jepueyaq aiyer 9 Jawun Japuly Jap ‘Buniyoiiyoe usabijlamal Jap 1zreyoe wWauld susIsapulw 1w uaxeldiziy 1ap |191UY



ap-uassaym@bunjanidsprepaq

Yy /L-Tv.vZ 690 I8 L
Bunynidsyepag wea] | Bun|a1siaydis

LT

unpjueld 9809 | 06 99|lv-edoing
S1yoay uaydIuayQ sap yeyosiadioy
uassaH BunbiulaiaA ayoljziguassey

“uswiwoy usBunjyezjaddoq Nz ss uuey ‘uuey usgey apuNdiamyos alalysu 1z1y Ui eq
G20Z°80°TO pueisuareq “JslsiBanziesspue :9||ond

T A7 €19 LdM
14 vT €L del
albojoipelpuabnr pun -1apury
¢ ¢ pundiemyds Hw aibojolpey v
0T 2 T albiniiyopuabne pun -1apury iny 1zreyoe
T T S albojoipneped pun aljeiuoyd In4 1zreyoed
6 L (014 aurelpedoinaN
ot 8 2e a1bojoreuoaN
€ L L1 a1Bojoiprey-1apul
4 T Z a1b60]03uQ- pun aifojoreweH-Japury

ueswyeu|ial

»undiamyds 1w d1zIeiapuly

BunBiosIaA aydliIzielapuly yaljizieyoed g ajjaqel

G202Z'L0'TE WOA ¥8g/Tg dbeluy agoIo



ap uassayny @ bunjenidsiepaq unpjueld 98709 | 06 99|v-edoin3

Yy /.-Tv.vZ 690 9L S1Yy29y uaydIuaQ sap yeyosiadioy
Bunynidsprepag wea| | Bun@isiaydis uassaH BunbBiulaiaA aydijizieuassed)

GZ02Z'80°'TO :pueisuareq ‘IsisiBanzresspue :9|1ond

T albojoin in} 1zreyoeH

T a1Biniiyoualbne pun -1apuly Inj 1zreyoe4

.2160]01N-puabnr pun -1apury a|@izads, Bunpjiqiallemziesnz

a1Biniiyojrerun pun aipedolylo Inj 1zreyoe4

g g ‘UIZIPa dAIRlIjIgRY3Y pun ayasifeyisAyd Iny 1zreyoe
T S 8 0T (8161n11ydrejun pun) aipedoyno Iny 1zreyoeH
a1binnyp-puabng pun -1apury Iny 1zreyoe4
g ‘uizipawpuabne pun -1apury iny 1zleyoe
Lolpedoyuo-pusabne pun -1apury|, Bunpjigialiamziesnz
€ albojorewnayy-puabne pun -1apury
g g T albojownaud-puabng pun -1apulyy
z b4 z albojoiydaN-puabnr pun -iapury
TT 2 eT aIbojola1us0ISED-pUBNC puN -J1BpUIY
S / € albojolagelqg- pun albojoulsjopug-puabne pun -1apury

usBunuydlazagziesnz 11w 81zielapuly|

ueawyeu|al

uabunpjiqiaidm pun usbunuydiazagziesnz - usyaijpualing pun uiapury uoa Bunbiosiap aydijiziy € a||aqel

G2Z0Z'L0"TE WOA ¥87¢/Tz dbeljuy agoio



	03083
	Antwort
	Landesregierung
	Große Anfrage vom 31.07.2025
	Volker Richter (AfD), Gerhard Bärsch (AfD), Arno Enners (AfD), Robert Lambrou (AfD) und Dr. Frank Grobe (AfD)
	Drucksache 21/2484
	Vorbemerkung Fragesteller:



	03083_Anlagen 1-3

